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Vorwort

Die Zwangsvollstreckung dient der Realisierung des materiell-rechtlichen An-
spruchs des Gläubigers gegen den Schuldner. Der Gläubiger kann hierbei nicht in
Eigenregie vollstrecken, er muss sich immer staatlicher Vollstreckungsorgane be-
dienen. Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in körperliche Sachen
durch den Gerichtsvollzieher führt sehr häufig nicht zu dem für den Gläubiger ge-
wünschten Ergebnis. Auch wenn die Sachpfändung seit dem 1.1.2013 nicht mehr
unabdingbare Voraussetzung für ein sich anschließendes Verfahren zur Vermögens-
auskunft ist, bietet die Forderungsvollstreckung dem Gläubiger eine wesentlich hö-
here Realisierungschance.

Bei der Vielzahl der denkbaren Möglichkeiten der Vollstreckung in Forderungs-
rechte des Schuldners musste zwangsläufig eine Auswahl getroffen werden. Die
Ausführungen beschränken sich daher zunächst auf die Pfändung von Arbeits-
einkommen, den damit verbundenen Nebeneinkünften, die Pfändung von Sozial-
leistungsansprüchen und die Kontenpfändung (nebst einem Überblick zum Pfän-
dungsschutzkonto). In § 5 ist daneben ein Lexikon der Forderungsrechte mit
ausgewählten pfändbaren Ansprüchen aufgenommen.

Das vorliegende Werk will dem Gläubiger eine praxisgerechte Hilfestellung für die
Forderungsvollstreckung geben. Mit Übersichten, hervorgehobenen taktischen Hin-
weisen und Formulierungsvorschlägen über die Texte in den amtlichen Vollstre-
ckungsformularen hinaus erhält der Leser alle wichtigen Informationen und Hilfs-
mittel. Besonderer Wert wurde auch auf Tendenzen in der Rechtsprechung gelegt,
die durch zahlreiche, auch untere instanzgerichtliche Entscheidungen dokumentiert
werden. Dem Verlag gilt mein Dank für die kontinuierliche Betreuung und Neuauf-
lagen der Werke „Pfändung und Vollstreckung im Grundbuch“, „Zwangsversteige-
rung von Immobilien“ und „Pfändung durch den Gerichtsvollzieher“. Natürlich
auch für die gute Betreuung dieses Werkes.

Kritik und Anregungen aus der Leserschaft werden jederzeit dankbar entgegen-
genommen.

Berlin, im September 2019 Udo Hintzen
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§ 1 Forderungspfändung

A. Einleitung

Welchen tatsächlichen Wert der im Erkenntnisverfahren erstrittene Titel hat, zeigt
sich erst im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Die Zwangsvollstreckung dient der
Realisierung des materiell-rechtlichen Anspruchs des Gläubigers gegen den
Schuldner. Der Gläubiger kann hierbei nicht in eigener Regie vollstrecken, er muss
sich immer der staatlichen Vollstreckungsorgane (Gerichtsvollzieher, Vollstre-
ckungsgericht, Arrestgericht, Prozessgericht, Grundbuchgericht) bedienen.

Mit Gesetzentwurf v. 27.1.19951 hatte der Bundesrat ein „Zweites Gesetz zur Än-
derung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften“ (2. Zwangsvollstreckungs-
novelle) vorgelegt. Ziel der Novellierung war und ist die Realisierung für dringend
erachteter Gesetzesänderungen zur Vereinfachung und Beschleunigung des
Zwangsvollstreckungsrechts unter Beachtung verfassungskonformer Reformbedin-
gungen.2 Die Änderungen nach der Zivilprozessordnung sind am 1.1.1999 zeit-
gleich mit der InsO in Kraft getreten. Eine Statistik über die Auswirkungen im Be-
reich der Forderungspfändung gibt es nicht.

Mit der Reform des Kontopfändungsschutzes3 wurde erstmalig ein sog. Pfändungs-
schutzkonto („P-Konto“) eingeführt. Das Gesetz ist am 1.7.2010 in Kraft getreten.
Als Schwerpunkt der Reform ist der automatische Pfändungsschutz zu bezeichnen.
Auf diesem Konto erhält ein Schuldner für sein Guthaben einen automatischen Ba-
sispfändungsschutz in Höhe seines Pfändungsfreibetrages. Dabei kommt es nicht
darauf an, aus welchen Einkünften dieses Guthaben herrührt, also beispielsweise
ist nicht nur das Guthaben aus Arbeitseinkommen geschützt; dies ist ausdrücklich
so gewollt. Auch Selbstständige genießen damit Pfändungsschutz für ihr Kontogut-
haben. Jeder Kunde kann von seiner Bank oder Sparkasse verlangen, dass sein Gi-
rokonto als P-Konto geführt wird. Mit dieser Reform ist die Zahl der Pfändungen in
Konten deutlich gesunken.

Aus November 2018 liegt vom BMJVein Diskussionsentwurf zur Fortentwicklung
des Rechts des Pfändungsschutzkontos und zur Änderung von Vorschriften des
Pfändungsschutzes (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz – PKoFoG) vor.
Die Evaluierung hat in dem im Jahr 2016 vorgelegten Schlussbericht ergeben, dass
das P-Konto sich seit seiner Einführung in der Praxis bewährt hat, aber noch in
einzelnen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Darüber hinaus werden weitere
vollstreckungsrechtliche Fragen aufgegriffen, die vom Petitionsausschuss des Deut-
schen Bundestages und aus der vollstreckungsrechtlichen Praxis an die Bundes-
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2 Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt erfolgte am 22.12.1997, BGBl 1997, 3039.
3 Gesetz vom 7.7.2009, BGBl I 2009, 1707.
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regierung herangetragen worden sind. Dies betrifft den Zeitraum für die Anpassung
der Pfändungsfreigrenzen, den Pfändungsschutz von Gegenständen, die zur Religi-
onsausübung bestimmt sind, sowie den Vollstreckungsschutz für Sachen, die der Er-
füllung öffentlicher Aufgaben dienen. Der Entwurf sieht eine Neustrukturierung der
Vorschriften zum Kontopfändungsschutz in der ZPO vor, wobei zugleich die Be-
grifflichkeiten aktualisiert werden sollen: So wird statt des bislang verwandten Be-
griffs „Girokonto“ nunmehr der Begriff „Zahlungskonto“ und für die Bezeichnung
„Kreditinstitut“ die Bezeichnung „Zahlungsinstitut“ verwandt. Die Wirkungen des
Pfändungsschutzkontos werden ferner in einem eigenen Abschnitt des 8. Buches
der ZPO geregelt. Aufgenommen werden in dem Entwurf Vorschriften für die Pfän-
dung eines Gemeinschaftskontos und für den Kontenwechsel. Die Möglichkeit des
Ansparens von nicht verbrauchtem Guthaben für Anschaffungen jenseits des tägli-
chen Bedarfs wird erweitert. Zudem wird der Pfändungsschutz bei debitorischen
Konten verbessert. Ferner wird dem Schuldner der Zugang zu Nachweisen zur Erhö-
hung des Grundfreibetrags erleichtert. Außerdem werden für die Fälle, in denen die
Vollstreckungsgerichte oder die Vollstreckungsstellen öffentlicher Gläubiger bei der
Sicherstellung des Kontopfändungsschutzes mitwirken müssen, Klarstellungen ge-
troffen. Weitere Änderungen betreffen die Verkürzung des Anpassungszeitraums für
die Pfändungsfreigrenzen auf ein Jahr, den Pfändungsschutz von Kultusgegenstän-
den, die der Religionsausübung dienen, und die Sicherstellung des Vollstreckungs-
schutzes für Sachen Privater, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben unentbehr-
lich sind. Zu dem Entwurf gibt es dutzende von Stellungnahmen, es ist unklar, wie
ein konkreter Gesetzentwurf letztlich aussehen wird, von einer Einarbeitung wurde
daher jetzt abgesehen.

Zur Vereinfachung und Vereinheitlichung und damit wesentlich für die Forderungs-
pfändung ist auch die Einführung des Vordruckzwangs gewesen. Allerdings ist der
Inhalt der zwingend zu nutzenden Formulare aufgrund der Verordnung über For-
mulare für die Zwangsvollstreckung (Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung –
ZVFV) vom 23.8.2012,4 geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16.6.20145

nicht immer eindeutig. Auf der Grundlage von § 758a Abs. 6 und § 829 Abs. 4 ZPO
hat das BMJ Formulare für den Antrag auf Erlass einer richterlichen Durch-
suchungsanordnung und Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses eingeführt. Diese Formulare wurden ab dem 1.3.2013
verbindlich. Allerdings war und ist weiterhin nicht unbestritten, ob der Formzwang
nur für den Antrag selbst gilt (§ 2 ZVFV: „Für den Antrag auf Erlass eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses [...] werden folgende Formulare eingeführt
[...]“) oder auch für das gesamte Formular, einschließlich des gerichtlichen Be-
schlusses (§ 3 ZVFV: „Vom 1.3.2013 an sind die [...] Formulare verbindlich zu

Forderungspfändung

26

§ 1

4 BGBl I 2012, 1822.
5 BGBl I 2014, 754.

55



nutzen.“). Richtig sein kann aber nur, dass der Antrag des Gläubigers verbindlich
vorgegeben wird. Der Inhalt eines gerichtlichen Beschlusses kann nicht vom Ver-
ordnungsgeber verbindlich vorgeschrieben werden.

Das BMJV hat auch von der Ermächtigung des § 753 Abs. 3 ZPO Gebrauch ge-
macht und nunmehr auch ein Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Ge-
richtsvollzieher (Gerichtsvollzieherformular-Verordnung – GVFV) eingeführt. Mit
Wirkung vom 1.12.2016 ist das Formular insbesondere wegen neuer rechtlicher Re-
gelungen überarbeitet worden. Die neuen Regelungen sind mit dem Gesetz zur
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zi-
vilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und
zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG) vom 21.11.20166

eingeführt worden.

Aufgrund eines der gewichtigen Reformziele des Insolvenzrechts, dem redlichen
Schuldner die Möglichkeit der Restschuldbefreiung zu gewähren, sind zahlreiche
Beschränkungen und Verbote im Bereich der Pfändung allgemein, aber speziell
auch im Bereich der Abtretung bzw. Pfändung des Arbeitseinkommens in der InsO
geregelt. Nach wie vor gehört die Reform des Insolvenzrechts zu den wichtigsten
Reformprojekten seitens des Gesetzgebers. Nach dem Inkrafttreten des MoMiG am
1.11.2008 folgte das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-
nehmen (ESUG) vom 7.12.2011, welches am 13.12.20117 verkündet worden ist.
Nach Art. 11 des Gesetzes sind die Art. 1–3, 6 und 9, bei denen es sich um die we-
sentlichen materiellen Bestimmungen handelt, am 1.3.2012 in Kraft getreten; die
übrigen Artikel (u.a. also auch das Insolvenzstatistikgesetz) sind am 1.1.2013 in
Kraft getreten. Im Rahmen dieser Änderung erfolgte auch die Vollübertragung des
Insolvenzplanverfahrens auf den Richter. Mit dem Gesetz zur Verkürzung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte soll insolventen
Existenzgründern und Verbrauchern schneller als bisher eine zweite Chance er-
möglicht werden, wenn sie einen Teil ihrer Schulden sowie die Verfahrenskosten
begleichen. Die Gläubiger profitieren ebenfalls von dieser Beschleunigung, weil
die Schuldner einen gezielten Anreiz erhalten, möglichst viel zu bezahlen. Darüber
hinaus enthält das Gesetz Regelungen zur Verkürzung und Umgestaltung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur insolvenz-
rechtlichen Stellung von Mitgliedern von Wohnungsgenossenschaften. Auch sieht
die Reform die Zulassung des Insolvenzplanverfahrens für Verbraucher vor – eine
weitere Möglichkeit, dass sich Schuldner und Gläubiger im Insolvenzverfahren
über die Regulierung der Verbindlichkeiten einigen. Das Gesetz vom 15.7.20138 ist
mit den wesentlichen Teilen seit dem 1.7.2014 in Kraft. Im Rahmen der dritten Stu-
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fe der Insolvenzrechtsreform wurde das Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung
von Konzerninsolvenzen vom 13.4.2017 am 21.4.2017 verkündet.9 Das geltende
Insolvenzrecht ist auf die Bewältigung der Insolvenz einzelner Rechtsträger zuge-
schnitten. Für jeden insolventen Rechtsträger ist hiernach ein Insolvenzverfahren
zu eröffnen, in dessen Rahmen ein Insolvenzverwalter das Vermögen zugunsten der
Gläubiger dieses Rechtsträgers verwertet. Geraten in einem Konzern mehrere Un-
ternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, muss folglich für jeden Unterneh-
mensträger ein Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt
werden. Dies kann insbesondere in den Fällen zu Nachteilen führen, in denen die
zu dem Konzern zusammengeschlossenen Unternehmen eine wirtschaftliche Ein-
heit bilden, weil betriebs- und finanzwirtschaftliche Funktionen der insgesamt ver-
folgten unternehmerischen Tätigkeit auf unterschiedliche Unternehmensträger ver-
teilt sind. Durch die Dezentralisierung der – ehemals durch die Ausübung der
Konzernleitungsmacht aufeinander abgestimmten – Verwaltungs- und Verfügungs-
befugnis über die konzernweit verfügbaren Ressourcen, d.h. durch deren Verteilung
auf mehrere Insolvenzverwalter, wird es schwieriger, die wirtschaftliche Einheit
des Konzerns als solche zu erhalten und ihren vollen Wert für die Gläubiger zu
realisieren. Ineffizienzen drohen in Gestalt suboptimaler Verwertungsergebnisse
insbesondere dann, wenn die Insolvenzverwalter unterschiedliche und nicht auf-
einander abgestimmte Verwertungsstrategien verfolgen oder wenn sie wegen kon-
zerninterner Transaktionen – aus Sicht der Summe der Einzelmassen – unprodukti-
ve und kostenträchtige Rechtsstreitigkeiten führen. Im Ergebnis bleibt es aber bei
der Bestellung eines Verwalters für jedes einzelne Verfahren. Aber in Fällen, in de-
nen Verfahren an mehreren Gerichten geführt werden oder in denen mehrere Ver-
walter bestellt worden sind, sollen die Gerichte, Insolvenzverwalter und Gläubiger-
ausschüsse in Zukunft enger zusammenarbeiten. Außerdem regelt die InsO künftig
Fälle, in denen ein einheitlicher Gruppen-Gerichtsstand gelten soll. Für Schuldner
derselben Unternehmensgruppe besteht die Möglichkeit, einen gemeinsamen Ver-
walter zu bestellen. Darüber hinaus wird ein formalisiertes Koordinationsverfahren
zur Koordinierung der Einzelverfahren eingeführt. Hierfür ist ein sogenannter Ver-
fahrenskoordinator zu benennen, der für eine abgestimmte Abwicklung der Verfah-
ren über die gruppenangehörigen Schuldner sorgen soll – soweit dies im Interesse
der Gläubiger liegt. Zu diesem Zweck kann er insbesondere einen Koordinations-
plan ausarbeiten, der als Grundlage für die in den Einzelverfahren zu ergreifenden
Maßnahmen dienen soll. Voraussetzungen dafür sind die Zustimmung des bestell-
ten Gruppen-Gläubigerausschusses und die Bestätigung des Koordinationsgerichts.

Die für die Einzelzwangsvollstreckung (Singularvollstreckung) maßgebenden
Vorschriften sind im 8. Buch der ZPO geregelt. Zur Zwangsvollstreckung geeignet
sind aber nicht nur notwendigerweise die im Erkenntnisverfahren erstrittenen
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rechtskräftigen oder vorläufig vollstreckbaren Endurteile (§ 704 ZPO), sondern
selbstverständlich auch die Vollstreckungstitel nach § 794 ZPO. In allen Fällen ist
jedoch Voraussetzung, dass es sich um einen Leistungsanspruch des Schuldners
handelt, da z.B. Feststellungs- und Gestaltungsurteile keinen vollstreckbaren Inhalt
haben.

Die dortigen Vorschriften der ZPO gelten auch kraft Gesetzes für die Vollstreckung
aus arbeitsgerichtlichen Urteilen (§§ 62 Abs. 2, 85 Abs. 1 S. 3 ArbGG). Vollstre-
ckungsfähig ist daher auch ein Urteil auf Zahlung eines Bruttolohns,10 nicht aber
die Verurteilung zur Zahlung eines Bruttobetrags mit der Maßgabe, dass der pfänd-
bare Nettobetrag an den Pfändungsgläubiger zu zahlen ist.11 In jedem Fall kann der
Schuldner (Arbeitgeber) die Zahlung von Lohnsteuer und Sozialversicherung durch
Quittung auch in der Zwangsvollstreckung geltend machen.12

Auch nach der Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung bietet die
Forderungsvollstreckung eine höhere Realisierungschance des titulierten Gläu-
bigeranspruchs. Bei der Vielzahl der denkbaren Möglichkeiten der Vollstreckung
in Forderungsrechte des Schuldners musste zwangsläufig nachfolgend eine Aus-
wahl getroffen werden. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher
im Wesentlichen auf die Pfändung von Arbeitseinkommen, die damit verbundenen
Nebenansprüche, die Pfändung von Sozialleistungsansprüchen und die Konten-
pfändung. Zahlreiche andere Pfändungsmöglichkeiten sind im Überblick am Ende
angeführt.

B. Pfändungsverfahren

I. Zuständigkeit

1. Sachliche Zuständigkeit

Für die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte ist grds.
das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zuständig (§§ 828, 764 ZPO). Diese Zu-
ständigkeit gilt auch für die Vollstreckung aus einem arbeitsgerichtlichen Titel
(§ 62 ArbGG). Ebenso wird die Zuständigkeit des Amtsgerichts für die Vollstre-
ckung aus einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung begründet.13

B. Pfändungsverfahren § 1

29

10 BGH v. 7.5.1966 – 3 AZR 529/65, DB 1966, 1196; LG Freiburg v. 10.5.1982 – 9 T 4/82, Rpfleger
1982, 347; BAG v. 29.8.1984 – 7 AZR 34/83, NJW 1985, 646; OLG Frankfurt v. 29.1.1990 – 20 W
516/89, JurBüro 1990, 920; LAG BaWü v. 28.4.1993 – 12 Sa 15/93, BB 1993, 1876; Musielak/Voit/
Lackmann, ZPO, § 704 Rn 7.

11 LAG Niedersachsen v. 18.2.1992, 14 Ta 340/91, NZA 1992, 713.
12 § 775 Nr. 4, 5 ZPO; Musielak/Voit/Lackmann, ZPO, § 704 Rn 7.
13 OVG Münster v. 20.3.1985 – 17 B 1171/83, Rpfleger 1986, 152.
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Für die Vollstreckung aus einem familiengerichtlichen Titel ist ebenfalls das
Vollstreckungsgericht, und nicht das amtsgerichtliche Familiengericht, zuständig.14

Zuständig für die Pfändung einer Marke ist nicht das Gericht für Kennzeichen-
streitsachen, sondern ebenfalls das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht.15

Bei der Pfändung aufgrund eines Arrestbefehls ist das Arrestgericht als Vollstre-
ckungsgericht zuständig (§ 930 Abs. 1 S. 3 ZPO), welches ggf. auch das Land-
gericht sein kann.

2. Örtliche Zuständigkeit

Örtlich ist grds. das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zuständig, bei dem der
Schuldner im Inland seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, d.h. das Gericht am
Wohnort des Schuldners (§§ 13–19 ZPO). Bei einem Soldaten ist § 9 BGB zu be-
achten.16

Hilfsweise ist das Amtsgericht zuständig, bei dem nach § 23 ZPO gegen den
Schuldner Klage erhoben werden kann (Gerichtsstand des Vermögens und des
Streitgegenstands). Hiernach ist das inländische Vollstreckungsgericht auch dann
international zuständig, wenn lediglich der Drittschuldner seinen Wohnsitz im In-
land hat. Art. 3 Abs. 2 EuGVO steht der Anwendbarkeit dieser Vorschrift als inter-
nationale Zuständigkeitsnorm nicht entgegen.17 Besitzt der Schuldner keinen Ge-
richtsstand im Inland, besteht eine Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts bei
einer Vollstreckung in eine Guthabenforderung einer Bank nicht am Sitz der Nie-
derlassung sondern alleine am Sitz des Drittschuldners (§ 828 Abs. 2, §§ 21, 23 S. 2
ZPO).18 Nach dem Sachverhalt hat der Gläubiger einen Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschluss erwirkt, mit dem Forderungen der Schuldnerin (der Republik Ar-
gentinien) gegenüber der Drittschuldnerin, die ihren Sitz in London hat und in
Frankfurt am Main eine Niederlassung unterhält, gepfändet und dem Gläubiger zur
Einziehung überwiesen worden sind.

Hat der Schuldner im Inland keinen Wohnsitz, ist das Amtsgericht des Aufenthalts-
orts, und wenn ein solches nicht bekannt ist, das letzte Wohnsitzgericht des Schuld-
ners zuständig. Fehlt es einer Gesellschaft an einem eindeutig satzungsmäßig be-
stimmten Sitz (hier: eines der 11 Amtsgerichte in Berlin), so greift § 17 Abs. 1 S. 2
ZPO ein, wonach der Ort als Sitz gilt, wo die Verwaltung geführt wird und wo dann
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